
Heidelberger Beteiligungsholding AG 
mit Sitz in Heidelberg  
 
ISIN: DE000A254294  
WKN: A25429 
 
Außerordentliche Hauptversammlung 
am 7. August 2025, 12:00 Uhr, im Design Offices, Langer Anger 7, 69115 Heidelberg 
 
Erläuterungen nach § 121 Abs. 3 Nr. 3 AktG zu den Rechten der Aktionäre nach §§ 122 
Abs. 2, 126 Abs. 1, 127, 131 Abs. 1 AktG 
 
Die Einberufung der Hauptversammlung enthält bereits Angaben zu den Rechten der Aktio-
näre nach §§ 122 Abs. 2, 126 Abs. 1, 127 und 131 Abs. 1 AktG. Nachstehende Ausführungen 
dienen der weiteren Erläuterung. 
 
1. Ergänzungsverlangen zur Tagesordnung nach § 122 Abs. 2 AktG 
 

Aktionäre, deren Anteile zusammen den zwanzigsten Teil des Grundkapitals oder den 
anteiligen Betrag von EUR 500.000,00 erreichen, können verlangen, dass Gegen-
stände auf die Tagesordnung gesetzt und bekanntgemacht werden. Jedem neuen Ge-
genstand muss eine Begründung oder eine Beschlussvorlage beiliegen. 
 
Das Verlangen ist schriftlich oder in der elektronischen Form des § 126a BGB (d.h. mit 
qualifizierter elektronischer Signatur) an den Vorstand der Gesellschaft zu richten und 
muss der Gesellschaft bis zum Ablauf des 7. Juli 2025, 24.00 Uhr, zugegangen sein. 
 
Bitte richten Sie ein entsprechendes Verlangen an die folgende Adresse: 
 
Heidelberger Beteiligungsholding AG 
Vorstand 
Ziegelhäuser Landstraße 3 
69120 Heidelberg 
E-Mail (mit qualifizierter elektronischer Signatur): info@heidelberger-beteiligungshol-
ding.de 
 
Die Antragsteller haben nachzuweisen, dass sie seit mindestens 90 Tagen vor dem 
Tag des Zugangs des Verlangens Inhaber der Aktien sind und dass sie die Aktien bis 
zur Entscheidung des Vorstands über den Antrag halten. 
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Die gesetzlichen Regelungen des AktG für dieses Aktionärsrecht sind nachstehend im 
Wortlaut aufgeführt: 
 
§ 122 AktG – Einberufung auf Verlangen einer Minderheit 
(1) 1Die Hauptversammlung ist einzuberufen, wenn Aktionäre, deren Anteile zu-

sammen den zwanzigsten Teil des Grundkapitals erreichen, die Einberufung 
schriftlich unter Angabe des Zwecks und der Gründe verlangen; das Verlangen 
ist an den Vorstand zu richten. 2Die Satzung kann das Recht, die Einberufung 
der Hauptversammlung zu verlangen, an eine andere Form und an den Besitz 
eines geringeren Anteils am Grundkapital knüpfen. 3Die Antragsteller haben 
nachzuweisen, dass sie seit mindestens 90 Tagen vor dem Tag des Zugangs 
des Verlangens Inhaber der Aktien sind und dass sie die Aktien bis zur Ent-
scheidung des Vorstands über den Antrag halten. 4§ 121 Absatz 7 ist entspre-
chend anzuwenden. 

(2) 1In gleicher Weise können Aktionäre, deren Anteile zusammen den zwanzigs-
ten Teil des Grundkapitals oder den anteiligen Betrag von 500 000 Euro errei-
chen, verlangen, daß Gegenstände auf die Tagesordnung gesetzt und bekannt-
gemacht werden. 2Jedem neuen Gegenstand muss eine Begründung oder eine 
Beschlussvorlage beiliegen. 3Das Verlangen im Sinne des Satzes 1 muss der 
Gesellschaft mindestens 24 Tage, bei börsennotierten Gesellschaften mindes-
tens 30 Tage vor der Versammlung zugehen; der Tag des Zugangs ist nicht 
mitzurechnen. 

(3) 1Wird dem Verlangen nicht entsprochen, so kann das Gericht die Aktionäre, die 
das Verlangen gestellt haben, ermächtigen, die Hauptversammlung einzuberu-
fen oder den Gegenstand bekanntzumachen. 2Zugleich kann das Gericht den 
Vorsitzenden der Versammlung bestimmen. 3Auf die Ermächtigung muß bei der 
Einberufung oder Bekanntmachung hingewiesen werden. 4Gegen die Entschei-
dung ist die Beschwerde zulässig. 5Die Antragsteller haben nachzuweisen, 
dass sie die Aktien bis zur Entscheidung des Gerichts halten. 

(4) Die Gesellschaft trägt die Kosten der Hauptversammlung und im Fall des Ab-
satzes 3 auch die Gerichtskosten, wenn das Gericht dem Antrag stattgegeben 
hat. 

 
§ 121 AktG – Allgemeines (Auszug) 
(...) 
(7) 1Bei Fristen und Terminen, die von der Versammlung zurückberechnet werden, 

ist der Tag der Versammlung nicht mitzurechnen. 2Eine Verlegung von einem 
Sonntag, einem Sonnabend oder einem Feiertag auf einen zeitlich vorausge-
henden oder nachfolgenden Werktag kommt nicht in Betracht. 3Die §§ 187 bis 
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193 des Bürgerlichen Gesetzbuchs sind nicht entsprechend anzuwenden. 4Bei 
nichtbörsennotierten Gesellschaften kann die Satzung eine andere Berechnung 
der Frist bestimmen. 

 
§ 70 AktG – Berechnung der Aktienbesitzzeit 
1Ist die Ausübung von Rechten aus der Aktie davon abhängig, dass der Aktionär wäh-
rend eines bestimmten Zeitraums Inhaber der Aktie gewesen ist, so steht dem Eigen-
tum ein Anspruch auf Übereignung gegen ein Kreditinstitut, Finanzdienstleistungsinsti-
tut oder ein nach § 53 Abs. 1 Satz 1 oder § 53b Abs. 1 Satz 1 oder Abs. 7 des Gesetzes 
über das Kreditwesen tätiges Unternehmen gleich. 2Die Eigentumszeit eines Rechts-
vorgängers wird dem Aktionär zugerechnet, wenn er die Aktie unentgeltlich, von sei-
nem Treuhänder, als Gesamtrechtsnachfolger, bei Auseinandersetzung einer Gemein-
schaft oder bei einer Bestandsübertragung nach § 13 des Versicherungsaufsichtsge-
setzes oder § 14 des Gesetzes über Bausparkassen erworben hat. 
 

2. Gegenanträge und Wahlvorschläge von Aktionären 
 

Gegenanträge im Sinne des § 126 AktG nebst Begründung und Wahlvorschläge im 
Sinne des § 127 AktG werden einschließlich des Namens des Aktionärs und einer et-
waigen Stellungnahme der Verwaltung unter der Internetadresse 
 
https://heidelberger-beteiligungsholding.de/investor-relations/hauptversammlung 
 
zugänglich gemacht, wenn sie der Gesellschaft bis zum Ablauf des 23. Juli 2025, 24.00 
Uhr, unter der Adresse 
 
Heidelberger Beteiligungsholding AG 
c/o GFEI HV GmbH 
Ostergrube 11 
30559 Hannover 
E-Mail: hv@gfei.de 
 
zugehen und die übrigen Voraussetzungen nach § 126 bzw. § 127 AktG erfüllt sind. 
Eventuelle Stellungnahmen der Verwaltung werden ebenfalls unter der genannten In-
ternetadresse veröffentlicht. Anderweitig adressierte Gegenanträge von Aktionären 
bleiben unberücksichtigt. 
Die gesetzlichen Regelungen des AktG für dieses Aktionärsrecht sind nachstehend im 
Wortlaut aufgeführt: 
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§ 126 AktG – Anträge von Aktionären 
(1) 1Anträge von Aktionären einschließlich des Namens des Aktionärs, der Begrün-

dung und einer etwaigen Stellungnahme der Verwaltung sind den in § 125 Abs. 
1 bis 3 genannten Berechtigten unter den dortigen Voraussetzungen zugänglich 
zu machen, wenn der Aktionär mindestens 14 Tage vor der Versammlung der 
Gesellschaft einen Gegenantrag gegen einen Vorschlag von Vorstand und Auf-
sichtsrat zu einem bestimmten Punkt der Tagesordnung mit Begründung an die 
in der Einberufung hierfür mitgeteilte Adresse übersandt hat. 2Der Tag des Zu-
gangs ist nicht mitzurechnen. 3Bei börsennotierten Gesellschaften hat das Zu-
gänglichmachen über die Internetseite der Gesellschaft zu erfolgen. 4§ 125 Abs. 
3 gilt entsprechend. 

(2) 1Ein Gegenantrag und dessen Begründung brauchen nicht zugänglich gemacht 
zu werden, 
1. soweit sich der Vorstand durch das Zugänglichmachen strafbar machen 

würde, 
2. wenn der Gegenantrag zu einem gesetz- oder satzungswidrigen Beschluß 

der Hauptversammlung führen würde, 
3. wenn die Begründung in wesentlichen Punkten offensichtlich falsche oder 

irreführende Angaben oder wenn sie Beleidigungen enthält, 
4. wenn ein auf denselben Sachverhalt gestützter Gegenantrag des Aktionärs 

bereits zu einer Hauptversammlung der Gesellschaft nach § 125 zugäng-
lich gemacht worden ist, 

5. wenn derselbe Gegenantrag des Aktionärs mit wesentlich gleicher Begrün-
dung in den letzten fünf Jahren bereits zu mindestens zwei Hauptversamm-
lungen der Gesellschaft nach § 125 zugänglich gemacht worden ist und in 
der Hauptversammlung weniger als der zwanzigste Teil des vertretenen 
Grundkapitals für ihn gestimmt hat, 

6. wenn der Aktionär zu erkennen gibt, daß er an der Hauptversammlung 
nicht teilnehmen und sich nicht vertreten lassen wird, oder 

7. wenn der Aktionär in den letzten zwei Jahren in zwei Hauptversammlungen 
einen von ihm mitgeteilten Gegenantrag nicht gestellt hat oder nicht hat 
stellen lassen. 

2Die Begründung braucht nicht zugänglich gemacht zu werden, wenn sie insge-
samt mehr als 5 000 Zeichen beträgt. 

(3) Stellen mehrere Aktionäre zu demselben Gegenstand der Beschlußfassung 
Gegenanträge, so kann der Vorstand die Gegenanträge und ihre Begründun-
gen zusammenfassen. 

(…) 
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§ 127 AktG – Wahlvorschläge von Aktionären (Auszug) 
1Für den Vorschlag eines Aktionärs zur Wahl von Aufsichtsratsmitgliedern oder von 
Abschlußprüfern gilt § 126 sinngemäß. 2Der Wahlvorschlag braucht nicht begründet zu 
werden. 3Der Vorstand braucht den Wahlvorschlag auch dann nicht zugänglich zu ma-
chen, wenn der Vorschlag nicht die Angaben nach § 124 Absatz 3 Satz 4 und § 125 
Abs. 1 Satz 5 enthält. (…) 
 
§ 124 AktG – Bekanntmachung von Ergänzungsverlangen; Vorschläge zur Be-
schlussfassung (Auszug) 
(...) 
(3) (…) 4Der Vorschlag zur Wahl von Aufsichtsratsmitgliedern oder Prüfern hat de-

ren Namen, ausgeübten Beruf und Wohnort anzugeben. (…) 
 
§ 125 AktG – Mitteilung für die Aktionäre und an Aufsichtsratsmitglieder (Aus-
zug) 

(1) (...) 5Bei börsennotierten Gesellschaften sind einem Vorschlag zur Wahl von 
Aufsichtsratsmitgliedern Angaben zu deren Mitgliedschaft in anderen gesetz-
lich zu bildenden Aufsichtsräten beizufügen; Angaben zu ihrer Mitgliedschaft 
in vergleichbaren in- und ausländischen Kontrollgremien von Wirtschaftsun-
ternehmen sollen beigefügt werden. (...) 

 
3. Auskunftsrecht des Aktionärs gemäß § 131 Abs. 1 AktG 
 

In der Hauptversammlung kann jeder Aktionär gemäß § 131 Abs. 1 AktG vom Vorstand 
Auskunft über Angelegenheiten der Gesellschaft verlangen, soweit die Auskunft zur 
sachgemäßen Beurteilung der Gegenstände der Tagesordnung erforderlich ist. Die 
Auskunftspflicht erstreckt sich auch auf die rechtlichen und geschäftlichen Beziehun-
gen der Gesellschaft zu verbundenen Unternehmen und auf die Lage des Konzerns 
und der in den Konzernabschluss einbezogenen Unternehmen. Die gesetzlichen Re-
gelungen des AktG für dieses Aktionärsrecht sind nachstehend im Wortlaut aufgeführt: 
 
§ 131 Auskunftsrecht des Aktionärs (Auszug) 

(1) 1Jedem Aktionär ist auf Verlangen in der Hauptversammlung vom Vorstand Aus-
kunft über Angelegenheiten der Gesellschaft zu geben, soweit sie zur sachge-
mäßen Beurteilung des Gegenstands der Tagesordnung erforderlich ist. 2Die 
Auskunftspflicht erstreckt sich auch auf die rechtlichen und geschäftlichen Bezie-
hungen der Gesellschaft zu einem verbundenen Unternehmen. 3Macht eine Ge-
sellschaft von den Erleichterungen nach § 266 Absatz 1 Satz 3, § 276 oder § 288 



 6 

des Handelsgesetzbuchs Gebrauch, so kann jeder Aktionär verlangen, dass ihm 
in der Hauptversammlung über den Jahresabschluss der Jahresabschluss in der 
Form vorgelegt wird, die er ohne diese Erleichterungen hätte. 4Die Auskunfts-
pflicht des Vorstands eines Mutterunternehmens (§ 290 Abs. 1, 2 des Handels-
gesetzbuchs) in der Hauptversammlung, der der Konzernabschluss und der Kon-
zernlagebericht vorgelegt werden, erstreckt sich auch auf die Lage des Konzerns 
und der in den Konzernabschluss einbezogenen Unternehmen.  

(...) 
 

4. Internetseite, über die die Informationen gemäß § 124a AktG zugänglich sind 
 

Den Aktionären werden die Informationen gemäß § 124a AktG im Internet auf der 
Homepage der Gesellschaft unter https://heidelberger-beteiligungsholding.de/investor-
relations/hauptversammlung zugänglich gemacht. 
 
 

Heidelberg, im Juli 2025 
Heidelberger Beteiligungsholding AG 
– Der Vorstand – 
 

 


